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Verfahren für die Stimmrechtsabgabe durch einen Bevollmächtigten 

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, 

eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in die-

sem Fall ist für eine form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und für einen 

Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen Sorge zu tragen. 

 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 

von diesen zurückweisen. 

 

Sofern das Stimmrecht weder durch ein Kreditinstitut noch durch ein einem Kreditinstitut nach 

§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Institut oder Unternehmen, eine Aktionärsver-

einigung oder durch eine Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG ausgeübt wird, bedürfen die 

Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). 

 

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kreditinstitute, diesen nach §§ 135 Abs. 10, 

125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Instituten oder Unternehmen sowie Aktionärsvereinigungen 

oder Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG erteilt, besteht kein Textformerfordernis, jedoch 

ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; sie muss zudem 

vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. 

Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 AktG 

gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen mit der Stimmrechtsausübung bevoll-

mächtigen wollen, werden gebeten, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der 

Vollmacht abzustimmen. 
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Ein Formular, das für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht verwendet werden kann, befin-

det sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, die den Aktionären von ihren Depotbanken zuge-

sandt wird. 

 

Die Bevollmächtigung kann durch Vorlage der Vollmacht bei der Einlasskontrolle am Tag der 

Hauptversammlung oder durch vorherige Übermittlung der Vollmacht per E-Mail an folgende 

Adresse nachgewiesen werden: 

 

WIGE MEDIA AG 

hv2010@wige.de 

 

Zusätzlich bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte wei-

sungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen 

und diesen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung zu ertei-

len. 

 

Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht 

erteilen möchten, können hierzu das Formular auf der Eintrittskarte zur Hauptversammlung 

verwenden, die bei der depotführenden Bank zu bestellen ist. 

 

Sofern die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, sind 

diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Soweit keine 

oder keine eindeutige Weisung zu einem Punkt der Tagesordnung erteilt wird, werden sich die 

Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die 

einzelnen Tagesordnungspunkte weisungsgemäß abzustimmen. 

 

Die Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

sind zusammen mit der Eintrittskarte postalisch, per Telefax oder per E-Mail bis spätestens 

Freitag, 20. August 2010, 24:00 Uhr an folgende Adresse zu übermitteln: 

 

WIGE MEDIA AG 

c/o Computershare HV-Service AG 

Prannerstrasse 8 

80333 München 

Telefax: 0049 [0] 89 30903-74675 

E-Mail: hv2010@wige.de 

 

Erteilen Sie hierbei bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht 

sich jeweils auf den im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag. 

Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie 



 - 3 - 

keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen 

werden als ungültig gewertet. 

 

Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind 

Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Die persönliche Anmel-

dung durch Sie oder Ihren Vertreter am Zugang zur Hauptversammlung gilt als Widerruf der 

Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. 

 

Zugänglich zu machende Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) kön-

nen Sie im Internet einsehen unter: http://www.wige.de/hauptversammlung.html 

 

Einem Gegenantrag, der ausschließlich auf eine Ablehnung des jeweiligen Vorschlags der Ver-

waltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen, indem Sie eine Abstimmungsweisung ent-

gegen dem Verwaltungsvorschlag erteilen. Bitte beachten Sie, dass Vollmacht/Weisungen an 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich weisungsgebundene Stimmrechtsaus-

übung beinhaltet. Hierüber hinaus gehende Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fra-

gen oder zur Abgabe von Erklärungen können mittels Vollmacht/Weisungen an Stimmrechts-

vertreter der Gesellschaft nicht erteilt werden. Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft umfasst mangels ausdrücklicher Weisungen keine Abstimmungen über weiter-

gehende Anträge wie etwa inhaltliche Gegenanträge oder Verfahrensanträge. Diese Stimmen 

werden in solchen Fällen als Enthaltung gezählt. Sofern Sie also die Ausübung Ihrer Aktionärs-

rechte über den beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, können Sie Ihre Rechte selbst aus-

üben oder einen Dritten bevollmächtigen. 

 

Köln, im Juli 2010 

WIGE MEDIA AG 

Der Vorstand 


